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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

70/05 Schulpflicht

Norm

AVG §8;

SchPflG 1985 §23 Abs1;

SchPflG 1985 §7 Abs1;

Rechtssatz

§ 7 Abs 1 SchP7G weist hinsichtlich der Antragslegitimation der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten auf

vorzeitige Aufnahme in die erste Schulstufe dieselbe Struktur auf wie der die Befreiung vom Besuch der Berufsschule

regelnde § 23 Abs 1 SchP7G. In einem Verfahren nach § 7 SchP7G haben daher wie im Verfahren nach § 23 SchP7G

(Hinweis VfSlg 7466) sowohl die Eltern (oder sonstigen Erziehungsberechtigten) als auch der Schulp7ichtige

Parteistellung.

Schlagworte

Parteibegriff - Parteienrechte Allgemein diverse Interessen Rechtspersönlichkeit
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